
Ablauf eines Untersuchungsausschusses (UsA) 

Allgemein
Verfahrensordnung für parlamentarische Untersuchungsausschüsse, 
BGBl. I Nr. 99/2014 idF BGBl. I Nr. 63/2021

Einbringung

Nationalratssitzung
� Einbringung eines Antrags oder Verlan­

gens auf Einsetzung eines Untersuchungs­
ausschusses 

� Kurze Debatte
� Zuweisung an den Geschäftsordnungs­

ausschuss



Beratung & Berichterstattung Geschäftsordnungsausschuss

Geschäftsordnungsausschuss
� Beratungen und Berichterstattung an den Nationalrat  

binnen max. 8. Wochen ab Zuweisung
� Inhalt des Berichts:
҄ Untersuchungsgegenstand: ggf. Feststellung der (teilweisen)  

Unzulässigkeit eines Verlangens
҄ Fassung des grundsätzlichen Beweisbeschlusses
҄ Zusammensetzung des Untersuchungsausschusses
҄ Wahl von Verfahrensrichter:in, Verfahrensanwalt/­anwältin samt 

Stellvertreter:innen

Einsetzung

Nationalratssitzung
� Einsetzung des Untersuchungs ­ 

ausschusses:
҄ mit Beschluss bei Antrag auf Einsetzung
҄ mit Beginn der Behandlung des Berichts  

aus dem Geschäftsordnungsausschuss bei  
Verlangen auf Einsetzung

Beweisaufnahme

Untersuchungsausschuss
� Beweisaufnahme durch grundsätzlichen Beweis  ­ 

beschluss, ergänzende Beweisanforderungen,  
Ladung und Befragung von Auskunftspersonen

� Auskunftspersonen stehen unter Wahrheitspflicht
� möglich: Ermittlungsbeauftragte, Ladung Sachver ständiger, 

Augenschein

Berichterstattung & Verständigungen

Zeitrahmen
� grundsätzliche Dauer 14 Monate
� Verlängerung:
҄ Einsetzung auf Verlangen:  

2x je max. 3 Monate möglich;
҄ Einsetzung auf Antrag: durch Beschluss  

des NR möglich, keine Beschränkungen
҄ Beendigung zwingend bei Ende der GP

Berichterstattung an den Nationalrat
� idR schriftliche Berichterstattung an NR
҄ 2 Wochen nach Ende der Beweisaufnahme  

Berichts entwurf des Vorsitzenden auf  
Grundlage des Berichtsentwurfs des/der VR

҄ binnen weiterer 2 Wochen Fraktionsberichte
҄ Verständigungen weg. möglicher Rechtsverletzungen
҄ Bericht muss binnen vorgesehener Frist  

(ggf. Verlängerung(en)) an NR übergeben werden

Ende

Ende eines Untersuchungsausschusses
� mit Beginn der Behandlung des  

schriftlichen Berichts im Plenum
� Bericht muss in der auf die Übergabe an  

den/die Präsident:in nächst folgenden  
Nationalratssitzung behandelt werden












  

Ablauf eines Untersuchungsausschusses (UsA)

Beispiel: ÖVP-Korruptions-Untersuchungsausschuss 
(4/US, XXVII. GP)

13. Oktober 2021

125. Nationalratssitzung
� Verlangen auf Einsetzung des ÖVP­ 

Korruptions­Untersuchungsausschusses 
von 46 Abgeordneten (S, F, N)
҄ Kurze Debatte
҄ Zuweisung an den Geschäfts  ordnungs­

ausschuss

10. November & 2. Dezember 2021

Geschäftsordnungsausschuss
� Beratungen des Geschäfts ­ 

ordnungausschusses
� Fassung folgender Beschlüsse:  

Zusammensetzung UsA, Wahl Verfah­
rensrichter, Verfahrensanwältin samt 
Stellvertreter:innen, Grundsätzlicher 
Beweisbeschluss

9. Dezember 2021

133. Nationalratssitzung
� Einsetzung des ÖVP­

Korruptions­Unter­
suchungsausschusses 
in der Fassung des 
Ausschussberichts  
1215 d.B. 
� Debatte
� Veröffentlichung der  

Feststellung

Konstituierende, 1. Sitzung 
ÖVP-Korruptions-Untersu-
chungsausschuss
� anschließend Übermitt­

lung der Beweisanforde­
rungen auf Grundlage des 
grundsätzlichen Beweis­
beschlusses an die betrof­
fenen Organe durch den 
Präsidenten des National­
rates

16. Dezember 2021

2. UsA-Sitzung
� Beschluss des Arbeitsplans
� ergänzende Beweisan­

forderungen

2. März 2022

4. UsA-Sitzung
� Erste Befragungen von 

Auskunftspersonen

7. Dezember 2022

Verlangen der Einse tzungs-
minderheit auf Verlängerung 
um 7 Wochen und 5 Tage

45. UsA-Sitzung
� Letzte Befragung einer 

Auskunftsperson

1. Februar 2023

Ende der 
Beweisaufnahme

30. März 2023

48. (letzte) UsA-Sitzung
� Beschluss dem NR zu empfehlen, vom 

Bericht des UsA Kenntnis zu nehmen
� Übergabe des Berichts an den Präsi­

denten des Nationalrates
� Gesamtbericht (998 Seiten):
҄ Ausschussbericht
҄ 5 Fraktionsberichte
҄ 73 Stellungnahmen von  

50 natürlichen und juristischen  
Personen

Berichtserstellung
� bis 15. Februar 2023: Berichts ­ 

entwurf des Vorsitzenden, Grundlage 
Entwurf des Verfahrensrichters
� bis 1. März 2023: Abgabe Fraktions­

berichte von V, S, F, G, N
� bis 30. März 2023: Verständi gungen 

iSd § 51 Abs. 3 VO­UA  
in 279 Fällen an 192 natürliche und 
juristische Personen

27. April 2023

209. Sitzung des  
Nationalrates
� Behandlung des schriftlichen Be­

richts des ÖVP­Korruptions­UsA 
in der auf die Berichtsübergabe 
nächstfolgenden Sitzung des NR
� Beendigung des UsA mit Aufruf 

des Tagesordnungspunktes

Bilanz 9. Dezember 2021 – 27. April 2023 
� Befragung von 82 Auskunftspersonen  

(3 wurden 2x befragt)
� rd. 27 Millionen Seiten vorgelegter Akten und 

Unterlagen
� rd. 4500 Seiten Sitzungsprotokolle
� 48 Sitzungen des ÖVP­Korruptions­UsA,  

Dauer gesamt rd. 385 Stunden

Gerichtliche Entscheidungen
� 8 Verfahren vor dem BVwG:  

3 Beugestrafen wegen ungerecht­ 
fertigter Nichtbefolgung einer Ladung,  
eine Beugestrafe wegen ungerechtfertigter 
Aussageverweigerung
� 1 Verfahren vor dem VwGH
� 19 Verfahren vor dem VfGH




